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Reichsrat Z)

Abschnitt A. Verkehr mit Neichgrat, Neichswirtschaftsrat
und Reichstag im allgemeinen und außerhalb der Gesetz-

gehung.

l. Neichsrat

§ I Allgemeines

Für den OiIehaItsgang des Reichsrats gilt seine Geschäftsordnung
(Zentralblatt für das Deutsche Reich 1921 S 976).-

Seine Voll- und AuvIchuI,Itt»ungen beginnen entgegen der Übung des
Reichstags pünktlich zu der in der Einladung angegebenen Zeit. Die
Vollsitznngen sind öffentlich Die Ausschußsilznngen sind nicht
öffentlich, ihre Beratnngeu sind streng geheim zu halten

§ 2 Vorsitz

Den Vorsiti in den regelmaIaiIenollsiimngen des Jteichsrats führt
der Reichsminister des Innern, in den für einen besonderen zIall an-
beranmten Sitzung-Zu der Reichsminister, der sie veranlaßt hat Im Cin-
oernehmeu mit dem zuständigen Reichsminister kann regelmäßig oder im
einzelnen Falle ein anderer Reichsminister, bei Behinderung der Reichs-
minister auch ein Staatssekretär, den Vorsitz übernehmen
In den Anssehuszsitzungen führt den Vorsitz, wenn ihn nicht der Minister

oder Staatssekretär übernimmt, der zuftändige Ministerialdirektor des
federführenden Ministeriums ist er verhindert, so hat er rechtzeitig für
Ersatz durch einen anderen DIiinisterialdirektor, nötigenfalls aus einem
anderen Ministeriu111, zu sorgen Ansnahmsloeise kann der zuständige
Abteilnngsdirigent den Vorsitz iibernehnien).

§ 3 Ansetznng der Ansschuszsignngen

Die AupIchusintzungen werden vom Sieiihssnnuisterium des Innern an-
beranmt (§ s34 der OesihaItsordnnng) Dies geschieht durch den Ministerial-
qJiirodirettor im Reichsministerium des Innern, der zugleich Bürodirettor
des Reichsrats ist Er setzt die AnsschnIzsitiung im Cinoernehmen mit
dem zuständigen Sieicl)««1iiintsternirn an, sobald der Berichterstatter des
Reichsrats die Vorlage als sitzungsreif anmeldet Wünscht ein Ministerium
die baldige VerabschiedungIeiner Vorlage, so muIzIsich der Jachreferent
mit dem Berichterstatter des Reichsrats nnd dem Bürodirettor möglichst
frühzeitig in Verbindung setzen

i-) Im Reichswehrministerium gelten im Sinne dieser Geschäftsordnung als Staats-
sekretäre die Chefs der Heeresleitung und der Marineleitung, als Ministerialdirektoren anch
die Anitschefs, als Abteilungsdirigenteu die Abteilungsleiter nnd Abteilmigschefs.

li-



«i- R eichslfili

Die in- den §§ 14,. Il.(·)« und BI- der Geschäftsordming für den Reichsrat
vorgesehenen Fristen sind zu beachten-is Schon bei den Vorarbeiten ist
dafür zu sorgen, daß sie eingehalten und die Weisnngen der Landes-
Ifegierungen rechtzeitig eingeholt werden können und das; überstürzte
Sitzungen vermieden werden.

Aussclnißsitzungen sollen nicht vor 10Uh17 Vorlllkkkags angesetzt Wer-chi-
An den Vollsitzimgstagen (in der Regel Donnerstags) sollen vormittags
wegen der Verhandlungen der preußischen Regierungs- und Provinzial-
vertreter keine Ansschufzsitznugeri, nach-mittags vor der Vollsitzung nur aus-
nahmsweise Ausschußsitzungen über kleinere Vorlageu stattfinden Der
Sonnabeudnachmittag bleibt sitznngsfrei. .

Mehrere Sitzungen derselben Ausschiisse dürfen nicht gleichzeitig an-
jberaumt werden ,f auch verschiedene Ausschiisse sollen möglichst nicht gleich-
zeitig tagen.

Meldung der Ministerial- ,
beamten beim Vorsitzenden J 4

Die Mi1·iisterialbeamteiI, die zuden Ausschußsitzimgeu erscheinen, haben
sich bei dem Vorsitzenden zu melden. Sind es viele oder werden ans-

scI Die Paragraphen lauten: § 14

Umfangreichere Gesetzesvvrlagen nnd sonstige Vorlagen von weittragender Bedeutung,
besonders solche, die Ausgaben mit sich bringen, sollen regelmäßig frühestens drei Wochen,
sonstige Vorlagen, die der Ausschußberatung bedürfen, frühestens zehn Tage nach der Ver-
teilung in der Reichshauptstadt auf die Tagesordnung der Voll- oder Ansschußsitzungen
gesetzt werden. Die Beratung einer früher auf die Tagesordnung gesetzten Vorlage muß
bis zum Ablauf obiger Fristen vertagt werden, wenn in« der Vollsitzung mindestens ein
Drittel der vertretenen Stimmen, im Ausschuß mindestens ein Drittel der anwesenden Mit-
glieder es beantragt, sofern nicht die Antragsteller mit einer früheren Beratung einver-
standen sind. § 16

Die Einladungen zu den Vollsitzungen werden, abgesehen von ganz besonders dringenden
Fällen, spätestens am dritten Tage vor der Sitzung zugestellt. Sie enthalten die Zeit nnd
den Ort der Sitzung und, soweit es möglich ist, auch eine Ausführung der Gegenstände der
Beratung.

Ist aus irginideinem Grunde die dreitägige Ladungsfrist bei der Einladung nicht ein-
gehalten, so hat auf den Antrag eines Drittels der in der Sitzung vertretenen Stimmen
Vertagung einzutreten

§ 34

Die Ausschußfitzungen werden von der Reichsregierung (Reichsministerium des Innern)
anberaumt. Etwaige Wünsche der Ausschiisse sind hierbei nach Möglichkeit zu berücksichtigen
Es kann bestimmt werden, daß einzelne Ausschüsse sich regelmäßig in bestimmten Zeiträumen
zu bestimmter Zeit versammeln.

Die Einladungen müssen spätestens am vierten Tage vor der Sitzung zugestellt werden.
Sie enthalten die Zeit und den Ort der Sitzung, den Gegenstand der Beratung und die
Bezeichnung der beteiligten Ansschüsse. Jst die Zustellung der Einladung später erfolgt,
so muß die Sitzung auf den Antrag von drei Mitgliedern vertagt werden.



Vorläufiger Reichswirtschaftsrat i)

nahmsweise Vertreter von Fachgrnppen zugezogen, so hat das vorsitzende
illiinisterium eine Anwesenheitsliste auszulegen.

, , Auszeichnung über Regierungs-
J D erklärungen

Werden wichtige Litarungeu namens der Micharigierung im Ausfchufi
oder in derrVollsiliung des Reichsratss abgegeben, so hat der federfuhreude
Referent darüber eine Anfzeichuung zu denAkten zu bringen

§ 6 Geheimhaltungder Druckfachen

Drucksacl en des Reichsrats dürfen vor ihrer Erörterung in einer öffent-
lichen Sitzung in der Regel nicht veröffentlicht und nur den Stellen zu-
gänglich gemacht werden, die an den Verhandlungen des Reichsrats
beteiligt sind. Müssen nach Lage der Sache andere Stellen gehört werden,
so ist für vertrauliche Behandlung zu sorgen

Druckfachen, die von der Reichsregierung ausdrücklich als geheim be-
zeichnet werden, sind so lange geheiiiiziihalteu,aals die Rincbssregierung sie
nicht anderweit betanntgibt

§ 7 Entschließungen

Entschließungen des Reichs-rats werden in dem zuständigen Ministerium
bearbeitet; dem Reichsrat wird schriftlich oder in einer Sitzung der zu-
ständigen Ausschüsse mündlich die Stellmig der Neichsregierung mitgeteilt
sogl. auch §45).

2. Borläufiger Neichswittschaftsrat

§ 8 Allgemeines

Für die Zusammensetzung, die Aufgaben und den Geschäftsgang des
vorläufigen Reichswirtschaftsrats gelten die Verordnung vom 4. Mai 1920
(Reichsgefetzbl S 858) und die Geschäftsordnung vom 10 Juni 1921
lDrncksache des vorläufigen Michswirtschaftssratq LTagung 1920f21 Nr.167
und Deikblätter dazi..i)

§ 9 Vorlagen dei- Neichsregietung

Die Vorlagen der hieichsregierung werden dem vorläufigen Reichs-
wirtschafts-rat oder seinen Ausschiissen zur Beratung überwiesen Bei
dem Reichswirtsihaftsrat bestehen zwei ständige Ausschüsse, der wirtschafts-
politische und der sozialpolitische Daneben können weitere Ausschüsse
gebildet werden.

Die Ansschüsse haben die A1.ifgabe, die ihnen überwiesenen Vorlagen
zu beraten und darüber an die Plolliiersammlung zu bi«richteu, die end-



S Vorläusiger Reichswirtfchaftsrat

gültig beschließt, wenn nicht nach Artikel le Abs 3 der Verordnung vom
4.Mai 1l)2-() der Beschluß des Ausschusses genügt)
Ait Zustimmung des Vorstandes kann auch in anderen Fälleu ein

Ausschußbeschluß an die Jieichzregiiruug weitergegeben und der Voll-
verscimniluug erst naili ihrem Zufammentiitte vorgelegt werden

10
chaftsrats sind öffeiitlith die Ausschuss-

Sitziingen, Geheimhaltung

Die VollsilHungeii des Reichswirt
sitznngeu sind nicht öffentlich . «

Für die Geheiinhaltuug der Druckfachen gilt IS entsprechend

»
J
-

-
-
O
s
.

Regierungsvertreter § II

Die von der Reichsregierung beauftragten Vertreter haben zu allen
SitHungeii Zutritt und müssen jederzeit gehört werden. ·
Der Qiiiihswirtsihaftsrat kann die Anwesenheit von Vertretern der

iitcsiihsregierimg bei seinen Verhandlungen verlangen, die Auswahl bleibt
der Re·ichsri-«.gierung vorbehalten

Als Vaihvcrstandige können in den Reiihsuunifterien tätige Personen
nicht vernommen werden, auch Beainte und Angestellte der nachgeordnetini
Lushördisn imr ausnahmsweise mit GenehmigninJ des Miiiisters.

Anfragen § 12

interpellationiu und kleine «2liifragenim parlamentarisch--tei«huifchen Sinne
können im vorläufigen Jieiil)«»wirtschaftorate nicht eingebracht werden.--

«2lufrageu au die «)ieichsregiiruug können nur von einer Gruppe oder
von mindestens zehn Mitgliedern gestellt werden. Der Vorsitzeude über-
weist solihe Aiifragen dein zustandigiu Ausschuß Der Aussihußvorsitzende
ersucht die DieichviegiirnngLiertreterrznr Verhandlung zu entsenden. Nach
ihrer Anhörung kann der Ausschuß beschließen, die Aufrage in der Zoll-
veisammlung zu· i·«·rörti«.rn, auch dahinsind Pecherungsvertreterzn entsenden

sit-) Artikel 11 Abs 3 lautet:·
»Der «)ieiihs»ioirtfchaftsicit kann zur Behandlung ioirtfchcifts»politifcher und sozialpolitischir

Fragen je einen ständigen Ausschuß bestellen, der von deui zuständigen Ministerium zu
hören ist, bevor grundlegende Verordnungen auf Grund der Verordnungen voiu 7. und-
27. November 1918 (9·teii«hstefetzbl. S.1292, 1339) und des Gesetzes über eine vereinfachte
Form dir Gesetzgebung für die Zwecke der Ilbechauch»wiitfihaft vom 17. April 1919 (R eich»-
geseliblS 394·) erlassen oder die für die Kriegs- und 1lbeichinch»wirtfchaft von dem Bundes-
rate, den Volksbegnftragten oder den Neiihzzeiitralbehoideu einschließlich de» preußischen
."Triegsm»inisteriuins« gegebenen grundlegenden Vorschriften-. aufgehoben oder in wesentlichen
Punkten geändert werden. Nimmt der Ausschuß in. einer grundsätzlichen Frage eine von
deui Standpunkt der Reichsregiiinng abweichende Stellung mit weniger als drei Vierteln
der abgegebenen Stimmen ·i«·in, so hat diese das Recht, eine Beschlußfassung der Voll-
versamuilung des Reich-Ziontfihaftsrats über die Frage zu verlangen Der Ausschuß kann
seinerseits mit einer Mehrheit von drei Vierteln dei achegebenen Stimmen die Behandlung
einer Frage an die Vollversammlung verweiseu. «



Reichstag 7

Vill das zuständige Ministerium eine Anfrage des Øiiiihsioirifihaftsrats
nicht beantworten, so teilt es dies ihm selbft (nicl)t dem Reiclswii«tschaft«»
minister) mit

3. Reichstag

a. Allgemeines

§13 Geschäftsordnung des Reichstags-

, Für den Geschäftsgang des k)teichstags gilt seine Geschäftsordnung vom
1..2- Dezember 1922 (Reichsgesehbl 192311 S 101), fiir den Verkehr im
Neiihstagsgebaude gelten die Anordnungen riber das Vetreten des Reichs-
tagsgebäudes und das Verhalten iiu Gebäude vom 1..8 Juni 1921
lZentralbl siir das Deutsche Reich S. 646).

, Ausweiskarten für das
§ 14 Neichstagsgebäude

Zum Betreten des Reichstagsgebäiides stellt das Haiiptbüro jedes
Minifiiiiiims fiir seine Referenten und höheren Beamten rote Dauer-
karten, fiir andere Beamte und fiir Angestellte blaiie Aiisweiskarteii aus.
Die roten Dauerkarteii lauten aiif den Namen und sind vom Inhaber
zii unterschreiben Die blauen Aiisweise werden iiiir im Einzelfall aus-
gegeben imd sind nach Gebrauch sofort zurückziigebeir

§ 15 Regierungs-dank

Für die Vertreter der Elteichsiuinisterieii ist die zweite Reihe der
Rigiciuugsbank rechts vom Präsidententisch bestiiiiiiit,« die erste Reihe
ist den Miiiisterii undtaatssetretareiy bei Verhandlungen, die nur ein
einzelnes Ministerium betreffen, auch den Miiiisterialdirektoren vorbehalten
Beide Reihen der Eliegierinigsbant links vom Präsidenteiitisch stehen den
Mitgliedern des Reiihsrats und den Vertretern der Landesregieriingeii zii.

Auf den Plan rechts vom Rednerpult hat dei federfiihrende Regierungs-
beaiiftragte, auf den Platz links der Berichterstatter des Reichstags Anspruch

Die Ziigäuge zum Piasidinientifih und zu deii Diegieiungsbaiilen sind
frei zu halteir .

An sogenannten großen-Tagen haben zur Regieriingsbaiik von jedem
«·«))tiiiisteriuin iii der Regel nur der Staatssekretär und zwei weitere Beamte
Zutritt und auch sie nur gegen eine fiir den Tag gültige Karte, die
das Miiiistirbiiro bei der Reichskanzlei anfordert. An der Eingangstür
liegt an diesenTagen eine Lifte auf, in die- sich die Beamten unter Vor-
zeigniig der Answiislaiti eiiizutrageii haben 1lnbefugt Anwesende werden
dienstlich zur Verantwortung gezogen Die Karte ist nach« der Sitzung
zurückzugeben



8 Reichstag

Ausschuß für Imswäjrtige , . »
Angelegenheiten dl b

Im Ausschuß fiii aiiswärtiged Angelegenheiten dürfen außer den
Ministern und Staatsfekretären Vertreter der Reichsiegierung nui ei-
scheinen, wenn sie dem Vorsitzenden schriftlich benannt worden sind.

b. Jnterpellntjonen

Jl-

Nach §56 der Geschäftsordnung für den ?)teiihstag teilt der Präsident
die Interpellationen der Reichsregieruug mit nnd fordert sie schriftlich zur
Erklärung auf, ob und wann sie antworten werde

Die Reiihsregierung kann die Beantwortung überhaupt oder für
die nächsten beiden Wochen ablehnen, sich zur Beantwortung iu einer
bestimmten Sitzung bereit erklären oder die Vereinbarung des Zeitpunktes
vorbehalten
Wenn der Minister nichts anderes anor,dnet ist sofort, jedenfalls aber

innerhalb zweier Wochen nach Eingang der Jiiterpellatioii, aiI den Präsi-
deuten des Reichstags ein in der Regel vom Minister selbst zu zeichnendes
Schreiben folgenden inhalts zu richten:

»Die Reichsiegierung erklärt sich bereit, die Juterpellatiou der Abgeordneten
.............. (Jir . .. .. der Drucksachen) zu beantworten Wegen des-
Zeitpunktes der Beantwortung werde ich mich mit dem Herrn Präsidenten des
Reichstags noch besonders in Verbindung setzen.«

c. Kleine Anfiagen

Schiifiiiche Antwort § 18

Kleine Anfragen von Mitgliedern des Reiihstags übersendet der Präsident
dein zuständigen Minister mit besonderem Schreiben. Sie sind« in der
Regel schriftlich innerhalb der in der Geschäftsordnung des Reichstags
iiorgesehenen 14tägigeu zirist, voui Tage des Schreibens an gerechnet, zu
beantworten Jst innerhalb der zirist keine sachliche Antwort möglich,
so soll dies in der Iiegel rechtzeitig dein Präsidenten des Reiihstags
schriftlich mitgeteilt und dabei angegeben werden, ob und wauii eine
ergänzende Beantwortung zu erwarten ist.

Als Vordruik für die Antwort und ihre Vorbereitung dienen die Ge-
ineiusameii Forinblätter ·G.F. a und b.
Von der Mitzeichnuiig anderer Ministerieii ist der Eile wegen in der

Regel abzusehen, ein erforderliches Einverständnis aber auf schnellsteiiiMege
(z. B. durch Fernsprecher) einzuholen und auf dem Entwurfe zu verinerken

Ist das Miiiisterii..im, dein die Anfrage zugesandt wird, nicht zuständig,
so gibt es sie sofort —- möglichst nach vorheriger mündlicher oderfern-
iniindliiher Verständigung -----— an das ziistäiidige Ministerium ab
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§ 19 Mündiiche Antwort

« Geht innerhalb der 14 Tage keine schriftliche Antwort beim Reichstag
ein, so setzt der Präsident die Anfrage zur mündlichen Beantwortung
aus die Tagesordnung Wenn nichts anderes bestimmt wird, verliest der
Sachreferent oder der Parlainentsreferent die Antwort. Vor Aufruf der
Anfrage bezeichnet er dein Präsidenten oder einein Schriftführer schriftlich
seinen Namen. Je ein Durchschlag der Antwort ist für den Aiifragendeii
nnd das Stenographische Büro des Reichstags, fünf weitere Diirchschläge
sind für den im Reichstag anwesenden Vertreter des Nachrichtenbüros
des Vereins Deutscher Zeitungsverleger bereitzuhalten. Die Antwort
darf erst zur Veröffentlichung gegeben werden, wenn sie tatsächlich
verlesen ist.

d. Petitionen und Entschließungen

§ 20 Beratung dei- Petitionen

Petitionen überweist der Präsident dem zuständigen Ausschuß. Ein
Regieriingsbeauftragter (Regieri.ingskommissar) braucht nur bestellt zu
werden, wenn der Ausschuß ausdrücklich darum ersucht. Uber das Er-
gebnis der Ausschußberatung wird der Vollversammlung berichtet (vgl.
s§ 64 nnd 65 der Geschäftsordnung für den Reichstag).

Zuleitnng dei- Entschließungen
§ 21 an die Referenten

Die den Ministerien mit Schreiben des Präsidenten ziigehenden
Petitionen und Entschließungen werden zunächst sämtlich einer Stelle des
Ministeriums zugeleitet. Diese übermittelt den zuständigen Sachreferenten
Abschrift des Uberweisungsbeschlusfes nnd die dazu gehörigen Petitionen
und überwacht die rechtzeitige und ordnungsmäßige Erledigung (§ 22)-.

§ 22 Beantwortung der Entschließungen

Dem Reichstag wird jährlich zweimal (im Mai und November) in
Listen mitgeteilt, was auf seine Entschließungen und auf die »zur Be-
rücksichtigung« überwiesenen Petitionen veranlaßt worden ist, soweit er
nicht in einzelnen Fällen wegen der Bedeutung oder Eile der Angelegenheit
vorher eine besondere Antwort erhalten hat. Die Liste wird im Reichs-
..i·ninisterium des Innern aufgestellt, dem die Beiträge der Ministerien auf
Iosen Blättern nach Gemeinsamem Forinblatt G. like druckreif zu über-
seiideii sind.

Die Sachreferenten der Ministerien tragen zu diesem Zwecke in den
Vordrnck die ihnen zugegangeiien Entschließungen und zurBerücksichtigung
überwiesenen Petitionen, jede auf ein besonderes Blatt, mit der Antwort

2



10 Reichstag

ein. In Spalte 2 ist der Tag des Schreibens einzutriigeii, unter dein
der Präsident die Beschlüsse des Reichstags übersandt hat. In Spaltes
wird der Beschluß des Yieichstags wörtlich aufgenommen und darunter
die Nummer der Reichstagsdriiiksaihe angegeber auf die sich das Schreiben
des Präsidenten bezieht Spalte 4 ist für eine möglichst kurze Antwort
der Diciihsregieiung bestimmt, deren lFassung, wenn der Minister nichts
anderes aiiordnet, von dem Staatssekretär genehmigt sein muß Die im
§ 21 genannte Stelle des Ministeriuins hat die Veiträge auf ihre koll-
ftäudigkcit zu prüfen, sie naih der Zeitfolge derrEntschlicsßuiigeu des Reichs-
tags zu ordnen und dem Reiihsniiiiisteriniu des Innern rechtzeitig (Anfang
Aprilo und Anfang Oktober) zu iiberrsenden
In wichtigen nnd dringenden Fällen kann eine Entschließung schon vor

der Zusamnieiistellnng der Listen unmittelbai beantwortet werden; dein
Reichsmiiiister des Innern ist Abschrift zu iibersendeu.

e. Ministerreden im Reichstag
Sprechzettel § 23

Tiber Angelegenheiten, die voraussichtlich im Reichstag zurSprache
gebraiht werden, so namentlich über alle wichtigen Vorkommnisse der
einzelnen Saihgebiete überDiiuerungein iiber Maßnahmen, diein der Offent-
lichkeit kritisch behandelt sind, u. dgl fertigt der Referent einen Sprech-
zettel an, der kurz gefaßt alle wesentlichenTatsaihen und Gründe zur
Iliiterstützung des (8)edächtnifses enthält Dain sind einseitig beschriebene
Blätter zu verwenden, die an der Spitze den Gegenstand, die Abteilung,
den Referenten nnd den Tag der Abfasfiingb i«.z-« ichiieu Sie gehendiiIch
die Hand der Vorgesetzten dein Minister zu Ound werden für ihn ini
Ministerbüro gesammelt; je einen Abdrnik erhalten der Staatssitutarj
die beteiligten Abteilungsleiter und der Referent.

Veröffentlichung von » ·
· Ministeireden § 24

Der Deut·sche Reichsauzeiger veröffentlicht die von den Reichsministern
in den Parlamenten gehaltenen Elieden in der Regel im kiiizsihriftliili
anfiJciiomminen Wortlaut am Tage nach der Sitzung Deswegen
müssen die von dem Stenograpbischen OZliIo des Reichstag
eingehenden Niederschriften sofort durchgesehen werden und
spätestens bis 11 Uhr vormittags des auf die Sitzung folgen-
denTages an dieses Biiro zuriiikgelangen, das sie sogleich
anqden Reichsanzeiger tveiterogibt

Boii schriftlich ansgearbeiteten Zieiil)«-«tiig««rideii der Minister, die von
allgemeiner Bedeutung oder politischem Inhalt sind, ist sofort nach der
Rede dein Vertreter desiachrichtenbüros des Vereins deiOitsiher Zeitungs-
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verleger,«iii besonders wichtigen Fälleiianch dem Vertreter von Wolffs
fTelegraphisihem Vüro, ein Abdruck zu übergeben. Abweichungen beim
Vortrag sind möglichst vorher aufzunehmen

Abschnitt B. Weg der Gesetzgebung

l. Vorbereitng der Entwurfe

a. Unterrichtung des Neichspiäsidenteu und des Neichskanzleis

§ 25
Wenn ein politisch wichtiger Gesetzentwurf ausgearbeitet oder die Arbeit

durch bedeutsame Vorgängebeeinflußt wird, sind der Reichspräsident und
der Reichskanzler davon zu iiiiterricliten. "

b. Beteiligung der Neichsmiuisterien

§ 26
Die beteiligten Reichsiuinisterien sind bei der Bearbeitung von Gesetz-

entwürfen, und zwar schon bei den Vorarbeiten, zuziiziehen.
Das Reichsiiiinisterium des Innern ist in allen Fällen zu hören, in

denen die Auslegung der Reichsverfassuiig in Frage steht. .
Wenn die Ausführung eines Gesetze-s Reich, Länder oder Gemeinden mit

Kosten beliisteii würde, sind der Reichsniinister der- Finanzen und der
Präsident des Rechiningshofs als Reichssparkonnnissar schon vor der
Ausarbeitung des Entwurfs zu beteiligen Unifangreiche oder kostspielige
Vorarbeiten sollen nicht begonnen oder durch Tlinfragen u. dgl. veranlaßt-
werden, bevor diese Stellen sich einverstanden· erklärt haben oder bei
Meinniigsverschiedenheit das Kabinett entschieden hat. Die Verantwortuiig·
der Minister für eilige Vorarbeiten in ihrem Geschäftsbereiche wird hier-
durch nicht berührt.
Das Reiehsftiiaiizniiiiisteriiiin ist ferner stets zu beteiligen, wenn in

einen Entwurf Vorschriften übe-« Steuern oder Abgaben irgeiideiner Art
aufgenommen werden.

c. Beteiligung der Fachkreise
C 27

Bei der Vorbereitung von Gesetzen und wichtigen Verordnungen sind
möglichst die Vertretungen der Faclitri«isi« rechtzeitig heranzuziehen Zeit-
punkt, Umfang und Auswahl bleibt, wo nicht Sondervorschriften bestehen,
iiu Einzelfalle dein pflichtmäßigen Ermessen überlassen. Die Verbäiide
müssen hinreichende Zeit haben, ihre Unterverbände zu hören und deren
Äußerungen zu verarbeiten Dasselbe gilt für die Beteiligung der Reichs-
vertretuiigeu der Städte, Laiidkreise und Landgemeiiideii (vgl. Haudbuch
für das Deutsche Reich, Literter Teil).

2-lc
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Bevor die beteiligten Ministerien einig sind, darf nicht mit Faehkreisen
in einer Weise Fühlung genommen werden, die eine deu Forderrmgen
der Fachkreise unerwünschte Entscheidung in irgendeiner Weise erschwert

Verbände heranzuziehen, deren Wirkungskreis sich nicht über das Ge-
biet eines Landes hinaus erstreckt, ist in der Regel den Landesregierungen
vorbehalten.

d, Beteiligung der Landesregierungen

§ 28 .
Zu wichtigen Beratnugen der Reichsmiuisterien über gesetzgeberische Vor-

arbeiten sollen die zuständigen Ausschüsse des Reichsrats zugezogen werden
(vgl. Artikel 67 derReichsversassung),s die Einladung ist entweder an die
von den Ländern benannten Mitglieder der Ausschüsse oder an die Ge-
sandtschasten der dem Ausschuß angehörenden Länder mit der Bitte um
Weiterleitung an die Mitglieder zu richte-n. Handelt es sich um politisch
weitreichende Fragen, so empfiehlt es sich, neben den Anssclnißmitgliedern
auch die stimmführeuden Bevollmächtigten zu beteiligen. .

" Vorbereitende Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen sind möglichst
frühzeitig auch den Landesregierungen (in Preußen den Fachministerien,
bei Fragen von politischer Bedeutung auch dem Staatsministernun) und
den zuständigen Ausschüssen des Reichs-rats mitzuteilen ; soll der Entwurf
vertraulich behandelt werden, so ist dies besonders zu bemerken.

Bevor ein Reichsministerium nach Artikel 67 der Elteichsverfassimg
Reichsratsausschüsse zuzieht (Abs. Il) oder den LandesrcgieruugenEutwlirfe
-111"itteilt·(Abs.2),"soll es feststelle-u, ob von einer der beteiligten obersten
Reichsbehördeu, mit deren abweichender Meinung in wesentlichen Punkten
zu rechnen ist, Widerspruch dagegen erhoben wird, daß die Länder vor
Austraguug dieser Meinungsverschiedenheit beteiligt werden-.
Vor der Ausarbeitung reichsgesetzlicher Entwürfe oder vor anderen

Maßnahmen, die den Ländern oder Gemeinden innnittelbar oder mittelbar
Kosten verursachen können, soll zunächst über die finanzielle Seite der
Angelegenheit mit den Landesregierungeu verhandelt werden, wenn nicht
das Reich von vornherein die Mehrbelastung übernimmt

e. Geheimhaltung

§ 29
Entwürfe der Reichsministerien sollen vor der Iorlage an den Reichstag

inder Regel weder der Presse noch Mitgliedern des Reichstags oder seiner
Ausschüsse noch anderen amtlich nicht beteiligten Stellen mitgeteilt-werden.
Ausnahmen bedürfen der Zustinnnuug der beteiligten Mit-listerien, -bei
politischer Bedeutung auch der Reichskanzlei. Die Vorschriften der §§ 27, 28
über die Beteiligung der Fachkreife und der"Landesregieruugen werden
hierdurch nicht berührt
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2. Fassung der Entwurf-e

a. Tiberschkift

§30

Die Ubelschrift des Gesetzes ist dso kurz wie möglich zu fassen. Es
genügt, den Gegenstand in der Uberschrift stiehwortartig wiederzugeben
Das unschöue Wort ehe-treffend« soll dabei möglichst vermieden wer-den

Wird ein Gesetz geändert oder aufgehoben, so wird in
der Ilberschrift des neuen Gesetzes das alte nur mit seinem
Namen, nicht auch mit Tag und Ort der Verkündung be-
zeichnet, im Wortlaut des neuen Gesetzes müssen aber die geänderten
oder aufgehobenini Vorschriften genau mitlag und Gesetzblattseite be-
zeichnet werden ,

Bei wiederholter Auderung eines Gesetzes empfiehlt sich folgende
iassung der liberschrift1 »««weite Anderung des Gesetzes über . .« oder
»Zweites Gesetz über . . . .((.

b. Eingangsformel

§ 333

Die Eingangsformel des Gesetzes ist wie folgt zu fassen:
»Der Reichstaghat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung

des Reichsrats hiermit verkündet wird. « «

Enthält das Gesetz eine Verfassmkgsäuderuug, so soll in der Eingangs-
formel ausgedrückt werden, daß die besonderen Vorschriftenfür verfassung-
äuderude -Qeschlüsse beachtet sind, etwa durch den Zusatz:

machdem festgestellt ist, daß die Erfordernisse verfassungündernder Gesetzgebung
für die §§ erfüllt sind «

Das Reichsministerimu des innern ist vorherzu hören Hinter dem
Worte enachdemcc kann »zur Vermeidung von Zweifeln« eingefügt werden,
wenn zweifelhaft ist, ob eine Verfassuugsänderung vorliegt.

sZat der Reichstag mit Zweidrittelmehrheit entgegen dem Einspruch des
Reichsrats ein Gesetz beschlossen, nnd verkündet essder Reichspriisideut in
der beschlossenen Fassung, so lautet die Formel:

):)De1 Reichstag hat das folgende Gesetz besilzlosseiy das nach wiederholter
Beschlußfassung gemäß Artikel 74 Abs-Z Satz4 der Reichsverfassung hiermit
verkündet wird « "

Wenn ein Gesetz ans Grund eines Volksbegehreus oder Volksentscheids
zustande kommt oder sonst ein besonderer Fall vorliegt, wird die Fassung
der Verkünduugsformel im Einvernehmen mit dem Reichssmunsterium des
Innern besonders bestimmt
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c. Gleichheit der äußeren Formen Abkürzung-en

§ 32
Gesetze sind in Paragraphen, Absätze und Nin-innern eiiizuteilen.

Größeke Gesetze- können in Teile-, Abschnitte, Titel, Artikel geschieden
werden. Abgekürzt wird nach dem Jorbilde des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
also §, Abs., Nr, jedoch Artikel (nich·t Art.). Friihere Gesetze werden
mit voller Ilberschrifh Tag der Ansfertigung und — in Klammern-—
Gesetzblattseite angeführt; nur bei allgemein bekannten größeren Gesetzen

(z« V«Vürgcrljchss Gesetzbuch, Strafgesetzbuch usw.) bleiben Tag und
Seite weg.

Aus Veröffentlicl)1.n·igen"im Reichsgesetzblatt wird verwiesen wie folgt:
»"Reichsgesetzbl. S. 326«,- auf Veröffentlichungen von 1922 an: »Reichs-
gesetzbl. I S 46()« oder »Reichsgesetzbl. 11 S. 20«. Der Jahrgang wird
nur angegeben, wenn er von der Jahreszahl des Gesetzes abweicht:
»Gesetz über die Erhaltung der Kriegergräbcr aus dem Weltkrieg vom
29. Dezember 1922, Reichsgesetzbl. 1923 I S 25.«-

il. Klarheit des Gesetzes-. Gesetzessprache

Klarheit des Gesetzes § 33

Jedes Gesetz soll so gefaßt werden, daß der leitende Gedanke klar
hervortritt und nicht erst umständliche Schlußfolgernngen notwendig sind, um
ihn zu erkennen. Dies gilt auch für jede einzelne Vorschrift des Gesetzes

Lierweisungen sind möglichst zu vern·ieiden. Wo sie mikaUuU-3», sind
sie so zu fassen, daß der Leser denGrundgedanken der Vorschrift versteht,
ohne nachzuschlageu, etwa durch ein in Klannnern beigefügtes Schlagwort
über den Gegenstand der angezogenen Vorschrift, z. B. »F ..... (Bnch-
führn·ngspflieht)«.

Auch Auderungsgesetze sollen möglichst aus sich selbst verständlich sein.
Wird viel geändert, so empfiehltes sich, entweder neue zusannnenhängende
Vorschriften zu erlassen unddie alten ·aufzul")ebi«.n oder am Schlusse
die Reichsregierung zu ermächtigen,-«daß sie das Gesetz in geänderter
Form und fortlaufender Paragraphenfolge neu bekauntmacht. Unter Um-
ständen ist darüber hinaus vorzuschlagen, daß die Reichsregierung er-
mächtigt wird, »die geltenden Vorschriften zusammenzufasfen nnd dabei
so weit zu ändern, als erforderlich ist, um sie zu verei·nhi-«.itlichen, klarzu-
stellenoder an die veränderten Verhältnisse anzupassenes "

Wenn gleichzeitig mehrere Gesetze geändert werden, soll in der Regel
für jedes Gesetz ein« Anderungsgesetz ergehen, um die Ilberficht zu erleichtern
  

i«·) Zu vgl. Notgesetz vom 24. Februar 1923 (2)«ieii·hsgesetzbl.1 S.14·7) Artikel Vl.
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§ 34 Gesetzes-spreche
Die Sprache des Gesin« soll klar und auch für den Laien leicht ver-

ständlich sein Gi«i.oundene juristische Satzgefüge sind zu vermeiden Der
aktive Satz ist dem passiven, der passive der Llinschreibung (»erfolgt« usw.)
vorzuziehen.

Eine Gewähr dafür, daß dcr spraihliche Ausdruck allen bereihtigten An-
forderuugen entspricht, bietet die Durchsicht der Eutwürfe durch den
Deutschen Sprachverein (Auschrift: Sprachhilfe des Deutschen Sprach-
verreins, erlinWJO Nolliiidorsstrii,i«1?j14), dem außer den Kosten
für die Riicksendmig nichts zu vergüten ist, da er vom Elieuhssministiinun
des innern Zuschüsse erhältO

Z. Vorlage der Entwiirfe

a. Vorlage an die Neichsregierung Einheitliche Vertretung der
beschlossenen Entwiirfe

§W»Es Allgemeiues

Ehe Gesileesvorlagen an die gesetzgebenden corpersihasten gehen, müssen
sie der Reichsregierung (Kabinett) zur Beratung unddeschlußfassung vor-
gelegt werden (Artike157 der Ri«iihsversassuniJ). Für den Geschäftsgang
und die Beschlußfassung der Riiihsiegieiuug gilt ihre Geschäftsordnung
vom Z. Mai 1924 lslieiilssnumstcualblatt S 173)·)

Die Vorlage an die Iieiihsaegictung geschieht durch Schreiben an den
Vtaatsssclretai in der Reichskanzlei unter Beifügung von 25 Abdrücken
In dein Schreiben ist anzugeben, ob die beteiligten Reichsministeuen und
die Landesregiiuuigen mit dem Entwurf einverstanden sind oder inwie-
weit nicht Die alnoeicheuden Ansichten sind kurz anzugeben. In jedem
Falle ist auszudrüiken entweder, daß die Ausführung des Gesetzeev Reich,
Länder nnd Gemeinden nicht mit sinsten belastet oder, wenn dies der
Fall ist, ob der Dieiihsminister der Finanzen und der Präsident des
Rechnungshofs als Reiehssparkommissar nach Kenntnis von dem Plane
des Gesetzes Widerspruch erhoben haben (vgl. § 26 Abs. 3) Fehlt der
Vermerk, so sorgt die Reichskanzlei dafür, daß er nachgeholt wird.

Ist keine mündliche Erörterung im Kabinett erforderlich, so ist im
Ubirsindungichreiben zu bemerken, das, ein Beschluß auf schriftlichem
Wege ausreichen wird (llmliuifsache).

Bei größeren Gesetzentwürsen soll durch eine beigefügte Erläuterung
die Ubersicht erleichtert werden (im Anschreiben oder als Anlage) Sie
soll kurz zusamminigefaßt die Veranlassung zu dein Entwurfe, seinen Auf-
bau und wesentlichen mhalt darstellen und die bei den Vorberatungen

Ae) Die Geschäftsordnung der Reichsregieruug ist hier so weit eingearbeitet, als sie Vor-
schriften für den Geschäftsgang der Ministerien bei der Gesetzgebung enthält-
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strittig gebliebenen Punkte mit knapper Begrüudung der vorgeschlagenen
Lösung hervorheben Diese Erläuterung läßt sich vielfach später aucli
für Mitteilimgeu an die Presse verwerten

Die übliche Form der Vorlage ist folgende:
»An

den Herrn Staatssekretär

in der Reichskanzlci.

Den anliegendcu Entwurf eines Gesetzes über nebst Begründung be--
ehre ich mich mit der Bitte zu überseudeu, ihn auf die Tagesordnung einer
der nächsten Kabinettssitzuugen zu setzen

lFolgt nötigenfalls Erläuterung oder Hinweis aus die beigefügte Erläuterung)
Die beteiligten dieichsministerien snnd die Laudesregierungens haben dem

Entwurse zugestimmt — Oder: Zwischen dem Reichsministerinm des
uud dem Reichsministerium des konnte keine Einignng erzielt werden.
(Folgt Näheres.) «

Reich, Länder und Gemeinden werden durch die Ausführung des Gesetzes
nicht mit Kosten belastet. — Oder: Der Reichsminister der Finanzen und der
Präsident des Rechnungshofs als Reichssparkommissar haben wegen der ent-
stehendeu Kosten von dem Plane des Gesetzes Kenntnis erhalten uud keinen
Widerspruch erhoben.

25 Abdruike dieses Schreibens und seiner Anlage sind beigefügt.«

Vorlagen an das Kabinett sind in der Regel gleichzeitig auch den sämt-
lichen Reichsininisterien unmittelbar zuzuleiten.

Je einen Abdruck legt die Kanzlei des abseudenden Ministeriums auch
ohne besondere Anordnung dem Minister, dem Ctaatoselretar und den
beteiligten Absteilungsleitern und Referenten vor

Veratungsssrist §»6

Die zur Beratung für das Fcabinett bestinmiten Vorlagen sind so
zeitig an die Reichskanzlei zu senden, daß für eine sachliche Prüfung vor
der Beratung noch ausreichend Zeit bleibt Zwischen der Zustelluug der
Vorlage an die Reichsmiuister und der Beratung sollen mindestens vier
Tage liegen (§ 28 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Reuhssiegieumg)

Spätere Änderungen § 37

Beschließt der Reichsrat Änderungen, so ist der Entwurf nochmals der
Reichsregierung vorzulegen, wenn es sich um Fragen von grundsätzlichei
Art oder von politischer Tragweite handelt oder ein beteiligter Reichs-
minister wünscht, daß die Reichsregierung dem Beschlusse nicht zustimmt

Ebenso ist, bevor wesentlichen Änderungen im Reichstag oder in seinen
Aussehüssen zugestimmt wird, die Reichssregieumg zu befragen ist dies
aus Zeitmangel nicht möglich und doch eine Stellungnahme geboten, so
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soll wenigstenseiue Einignng niit den erreichbaren beteiligten Ministerien
gesucht werden.

iZat der Reichstag oder einer seiner 9lusfihiisfe eine wesentliche Ande-
rung beschlossen, so ist der Oieichsregierung hiervon sofort Mitteilung
zu machen.

« Eluheitliche Vertretung
§ 38 der Vorlagen

Die von der Reichsregiernng beschlossenen Gesetzesiwrlagen sind im
Reichstag, Reichsrat und Reichswirtschaftsrat eiiilsikitliels zu vertreteu, auch
wenn einzelne Reichsininisterien eine andere Auffassung gehabt haben
Gegen die Auffassung der Reichsrcgieinng zu wirken, ist allen unmittelbar
und· mittelbar beteiligten Beamten untersagt

b. Vorlage an den Reichswirtschaftsmt

909 Allgemeines

Sozialpolitische und wirtsihastppolitisihe Gisetzintwuisi von grund-
legendoer Bedeutung, die von der Reichsregierung genehmigt si.,nd hat der
ziistäudige Reichsininister vor ihrer Einbringiiiig beim Reichsrat, spätestens
aber gleichzeitig dein Reichswirtschaftsrat zur Begutachtung vorzulegen
(Artikel11 Abs I- der Verordnung über den vorläufigen Reichswirt-
schaftsrat))

Für das Schreiben ist folgende Fassung üblich:

»An den vorläufigen Reichswirtsihaftsrirt

Den anliegenden Entwurf eines Gesetzes über. . . nebst Begründung beehre·
ich mich mit der Bitte um Begutachtung zu iiberseiiden.«

Q540 Behandlung des Gutachtens

Der Reichswirtsil)iist««riit iibersendet der Reichsregiernng über die von-
ihm oder seinen Ausschiissen berateiien Eutwiirfe zusaminenfasfeiide Berichte,
ans denen der Gang der BerhaiidluiiiJeii, ihr weseiitliches Ergebnis, der
Zinsfall derAbstimmungen nnd das Stiininveihältnis ersichtlich ist« Der
Bericht istrein Reichsrat und dein Reichstag unverkiirzt niitznteilens geht
er erst naih Abschluß der Beiiitungen des Reichsrats ein, so genügt die
Vorlage air deu Reichstag

") Wenn grundlegende Vorschriften aufgehoben oder wesentlich geändert werden sollen,
die für die Kriegs- un d llbergangswirts ihaft der Bundesrat, die Volksbeauftragten
oder die obersten Reichsbehirden einschließlich des ehemaligen Preußischeu Firieg«»iiiiiiisteriiiiii»
erlassen haben, so ist nur der wirtschaftspolitische oder der sozialpolitische Augschrisz des Reichs-
wirtschaftsrats (uicht die Vollverfaniiulung) zu hören (ng § 9 Abs 2 und Anmerkung
dazu). -
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Will die Reich-Regierung den vom Reichswirtschnftsrat vorgeschlagenen
Änderungen zustimmen, so sind der Entwurf und die Begründung, ehe
sie an den Reichsrat gehen, mitzuarbeiten oder Ändermigen im Reichsrat
zu beantragen. Jorher ist nötigenfalls das Kabinett zu befragen.

Werden die Andernngsvorschläge iibernonnnen, so ist ««das in der
Begründung zu erwähnen. Andernfalls sind die Gegengriinde tunlichst
noch vor der Vorlage an den Reiehsrat einznarbeiten

c. Vorlage an den Reicher

Allgemeine-I § 41
«

Hat die Reichsregiernng den Gesetzentwnrf genehmigt, so geht er an den
Reichsrat,« hat der Reichswirtschaftsrat den Entwurf zu begutachten, so ist
er jedoch zunächst diesem, in dringenden Fällen gleichzeitig den-i Reichsrat
vorzulegen (§ 39).

Das übliche Vegleitschreiben lautet:

»An den Reiehsrat

Dem Reichsrat beehre ich mich, den Entwurf eines Gesetzes iiber . . .. nebst
Begründung (bei Genehmigung von Staatsverträgen nebst erläuternder Denk-
schrift) mit dem Ersuchen zu iibersenden, der Einbringung des Entwurfs an
den Reichstag zuzustimmen.«

-

Der Entwurf ist möglichst druckfertig (einseitig geschrieben-i oder in
doppeltem Abdruck) beizulegen ,- der Sachreferent ist unter der Geschäfts-
nummer des Anschreibens zu bezeichnen, damit- das Reichsratsbüro, wenn
nötig, sich mit ihm in Qerbindung setzen kann.

Das Gutachten des Reichswirtschaftsrats ist beizufügen oder, wenn es
noch nicht vorliegt, mit den Bemerkungen der Reiehsregiermig uachznsenden
(vgl. § 40). «

Anträge der Neichsregiernng § 42

Die Reichsregierung kann im Reiehsrat Anträge stellen, die als » Anträge
derVeiehsregiernnge zu bezeichnen sind. Als solche können ihm auch
gebilligte Anderungsrwrschläge des Reichswirtschaftsrats vorgelegt werden
(§ 40 Abs. 2).

Änderungen § 43

Ändert der Reichsrat »den Gesetzentwurf, so ist, ehe er dem Reichs-
tag vorgelegt wird, zu entscheiden, inwieweit die Reichsregierung die
Anderung übernehmen wills nötigenfalls ist das Kabinett zu befragen
(§ 37).
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cl. Vorlage un den Reichstag

§ 44 Allgemeineg

Joch der Zustimmung des Reichsrats ist der Gefetzentizmirf dem Ren-ts-
tag zu. übersendeu. Ublich ist folgendes Begleitsehreiben:

»An den Reichstag

Dein Reichstag beehre ich mich, den Entwurf eines Gesetzes über » mit
Begründung (bei Genehmigung von Staatsverträgent mit erläuternder Denk-
schrift) nach Zustimmung des Reichsrats zurBeschluszfassung vorzulegen«

Jst das vorzulegende Gesetz verfassungsänderud, so ist dies in dein
Begleitschreibsn auszusprechcui und auzi.igeluni, ob der Reichsrat der Ver-
fassungsäuderung mit der vorgeschriebenen Stimmenzahl zugestitunit hat.
Sind Reichsrat nnd Reichsregiernng verschiedener Ansicht darüber, ob das
Gesetz verfassungsändeer sei, so ist auch dies mitzuteilen

Haben sie sich über den Gesetzentwurf nicht einigen können (Artike.169
Abs. 1 Satz 2 der Reichsverfassnng), so wird dem Reichstag die von der
Neichsregierung gewünschte Fassung vorgelegt-, aber zugleich die ab-
weichende Auffassung des Reichsrats mitgeteilt Das Auschreiben lautet etwa :

»An den Reichstag

Dein Reichstag beehre ich mich, den von der Reichsregierung beschlossenen Ent-
wurf eines Gesetzes über . . . nebst Begründung zur-Beschlußfassung vorzulegen.

Zwischen der Reichsregiernug und dem Reichsrat ist über die Vorlage keine
Tiber-einstiuunung zustande gekommen Der Reichsrat hat nach der Anlage . . . .
beschlossen Der Standpunkt der Reichsregierung zu diesem Beschluß ist in
der Anlage .. . dargelegte

Beschräuken sich die Abweichungen auf einzelne Punkte der Vorlage,
so können sie im Wortlaut des Gesetzes und in der Begründung spalten-
weis einander gegenübergestellt oder auch, wenn es ausreicht, im An-
schreiben genau bezeichnet werden.

s 45 « Entschließungen des Reichs-rate

Entschließungen des Reichsrats zu Gesetzesvorlagen sind gleichzeitig mit
der Vorlage, die den Anlaß dazu gegeben hat, dem Reichstag mitzuteilen

§ 46 Beauftragte der Neichsregiernng

Für die Beratung des Gesetzentwurfs im Reichstag nieldet das feder-
führende Ministerimn die von ihm und den anderen beteiligt-en Ministerien
benannten-Beauftragten der Reichsregierung (Regierniigskommissare) durch
ein besonderes Schreiben dem Präsidenten des Reichstags an.
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Beauftragte fiir den Entwurf des Oceuhsshausihath und die Rechnungs-
iliorlageu nieldet der Reichs-minister derFinanzen an, dem sie bis ziiin
1.0ttober jedes Jahres zu bezeichnen sind.

Die Minister und die Staatssekretäre weiden nicht besonders angemeldet
Die Zahl der Beauftragten der )iciil).»iegieiiiiici ist möglichst einzu-

schränkeu.

Einsiihrnngsrede des Minister-i d«947

Ist es nach den Umständen notwendig odei möglich, dass der Minister
bei Beginn der ersten oder einer späteren Beratung im Reichstag das
Gesetz dnich eine Rede einführt, sossind ihm rechtzeitig die Gesichtspunkte
kurz aufzuzeichnen und durch die Hand des Staatssetfretärs vorzulegen

Feststellung dei- Veschlilsse des Neichstngs §48

Eine beglaiibigte Ausfertigung ddes Gesetzes nach den Beschlüssen in
dritter Lesung übersendet der Präsident des Reichstags dem zuständigen
Ministerium Unabhängig davon hat der Reserent die Veschlüsse der
jollversanimlung genau zu verfolgen und den Wortlaut des(Gesetzes sofoit
nach der dritten Lesung festzustellen

4. Gesetzentwürfe des Neichsrnts und des Reichs-tags

a. Gesetzentwürfe des Reichs-rats-

«g49

Stimmt die Dieichoiegieiung einem vom Reiclhsrat beschlossenen Gesetz-
entwiirfe zu, so bringt sie ihn beim Reichstag als ihre eigene Vorlage ein.
Andernfalls legt sie ihn unter Darstellung ihres Standpunkts (Artike169
Aspbs 2 der Reichsverfassung) mit folgendem Begleitschreiben vor:

»Deni Reichstag beehre ich mich, den vom Reichsrat beschlossenen Entwiin
eines Gesetzes über . . .. mit Begründung nach Artikel 69 Abs. 2 der Reichs-
verfassiiug zur Beschlußfassung vorzulegen Der Standpunkt der Reichsregierung,
die der Vorlage nicht zugestinunt hat, ist am Schlusse derVorlage dargelegt«,
oder wenn sich die Abweichung kurz ausdrücken läßt: »Der Standpunkt der
Regierung, die der Vorlage nicht ziigestiiuint hat, ist folgender: . . . .«

b. Gesetzentwiitse aus dem Reichstag

§5()

Wird eine Gesetzesvorlage aus d.dem Reichstag selbst eingebracht, so-
hat das sachlich zuständige Ministerium die Stellung des Kabinetts
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rechtzeitig lieibeizufuhiin, um sie dein Reichstag gegenüber geltend zu
machen, sind alle beteiligten Ministerien einig, so kann in weniger wichtigen
Fällen davon abgesehen werden, das Kabinett zu befragen Es ist den
Beamten der Ministerieii untersagt, ohne Auftrag ihres Miiiisters bei der
Eiubringiiiig einei Gesetzesvorlage aus dein Reichstag mitzuwiiken

Möglichst bald und möglichst noch ehe die Ausschußberatuugen des
Reichstags abschließen, ist auch die Stellung des Reichsrats zu ermitteln
Das federführende Ministerium teilt zu diesem Zwecke ihm oder unmittelbars
seinen zuständigen Ausschiissen den Gesetzentivurf zur Stellungnahme mit
oder zieht die Ausschlisse zu einer Besprechung der beteiligten Reichs-
behörden nach Artikel 67 der Reichsverfassuiig zu. Dazu ist die Re-
gieriing aber nach Artikel 67 nur verpflichtet wenn es sich um einen
»wichtigen Gegenstande haudeltj auch die förmliche Vorlage kommt nur
in solchen zxälleii in Betracht Mit aussichtsloseii Anträgen einzelner
Gruppen des Reichstags braucht die Reichsregieriing den Reichsrat nicht
zu befassen, zumal die Druiksacheu des Reichstags den Reichsratsniitgliederii
zugänglich sind

5. Einspruch des Reichsrats

§-51 Vorlage

Ehe das vom Reichstag angenommene Gesetz verkündet wird, ist der
Entschluß des Reichsrats über Einlegung des Eiiispruchs abzuwarten,
und zwar nach Artikel 74 der Reichsverfassuiig auch dann, wenn der
Reichstag die Vorlage nach den Besihlüssen des Reichsrats unverändert
angenommen hat
Der Beschluß i«rübrigt sich, wenn nach der Schliiszabstiiniiiiiiig des

Reichstags zwei Wochen verstriiheii sind 1lm Zeitverlust zu vermeiden,
ist aber in allen Fällen auf sofortige Entschließung des Reiihsrats hin-
zinvirkeii
Zu diesem Zweike set-it der Bürodirektoi im Reichsniiiiisteriuin des Innern

(§ sä) die vom Reichstag durch Schlußabstimmung angenommenen Gesetz-
entwiirfe auf die Tagesordnung der nächsten Vollsitzuug des Reichsrats,
ohne auf die vom Reichstag zu iibersendende Ausfertigung (§ 48) zu wiirteii

Hat der Reichstag wesentliche Änderungen vorgeiioiiimen, so setzt sich der
Refereiit sofort mit dem Ieiiihterstatter des Reichsrats, nötigenfalls auch
mit anderen Mitgliedern seiner Ausschüsse in Verbindung und veranlasst
das Büro, vor der Vollsitzuug eine Aussehiiszsitzung aiizuberauinen
Kommt es zu keiner Ausschußsitzuiig so stellt das federfiihrende

Ministerium dem Berichterstatter des Reichsrats seine Hilfe für den
Bericht in derVollsitzung zur Verfügung Im Einverständnisse mit ihm
kann auch der zustäiidige Abteiliiiigsleiter oder Refereut dessMinisteriuiiis
den Bericht übernehmen
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Einspruch § 52

Beschließt der Reichsrat, Einspruch zu erheben, so gilt die Kenntnis-
nahme dieses Beschlusses durch den Vorsitzenden des Reichsrats als Ein-
briiigiiiig des Eiiispruihs bei der Reichsiegiiinng (§ 28 Abs. Z der Ge-
sihäftsordnuiig für den Reichsrat)
Das federführeiide Ministerium teilt die EinleiJnniJ des Einspruchs dein

Präsideiiten des Reichstags und durch Schreiben an den taatssetietar
in der Reichskanzlei dein Reichsniiiiisteriiiiii mit; wenn erforderlicl·i,iwiid
das Reichsniinisteriuiii veranlasst Stellung zu nehmen

Auch die voin Reichsrat der Reichsregieriiiig iiiitziiteilende Liiispiiiih««-
begründiiiig (§ 28 A.bs 3 der Geschäftsordnung für den Reichsrat) hat
das Ministerium dein Präsidenten des Reichstags zu übermittelte mit dein
Ersuchen, nunmehr einen erneuten Beschliisz des )ie1il)««tiigs heibeiziifulsren
Der Reichstag wird in der Regel, wenn er nicht sofort die vom Ettenhei-

iat gewünschten Änderungen vornimmt, die Angelegenheit einein Aussihiiti
überweisen Das Ministerium soll aiistrebcn, das3«seitictei des Reichs-
iats an der Aiissihiisteratung teilnehmen und, wenn der Reichstag eine
veiinittelnde Lösung in Aussicht nimmt, vor derizweiteii ReiilystiiiJsesnng
mindestens die zuständigen Riiihpiatsanssihiisse dain Stellung nehmen.
Der neue BeschlisiZ des Reichstags ist der RJollveiifaniiiilnng des Reichs-

rats vorzulegen, die entweder deiuLlZeschliisse ziistiinint und den Einspruch
ziiriiclkzieht oder ihn aufrechterhält

Gelingt die Eiiiigung nicht, so entscheidet sich nach Artikel 74 Ast
der Reichsverfassuiig, ob durch den Beschliisz des Reiilsstiig«« das Gesetz
auch gegen den Einspruch des Reich-rat zustande geloniiiien ist oder nicht

Bat dir Reichstag bei der nochmaligen Besitituhsassung Änderungen
vorgenommen, denen der Reichsrat nicht zustimmt, so ist das Gesetz als
neues Gesetz ans der Mitte des Reichstiigs zu be)andeiii, gegen das der
Reichsrat isoiederiiiii Einspruch erhoben hat.

s. Ansfertigung der Gesetze und Vorbereitung
ihrer Veröffentlichung

Schnelle Verkündung § 53
Gesetze iiiüfsen binnen Monatsfrist nach der diitteii Lesung des Reichs-

tags im Reiihogisitzblatt verkündet sein Diese Trist, die unbedingt
gewahrt werden iiiiis;, eiidct mit Ablauf desjenigen Tages des folgenden
Monats, der durch feine Zahl dein Tage entspricht, aii dein der Reichs-
tagc die Beschlüsse dritter Lesung gefaszt hat.

Es ist anzustreben, das; die Gesetz e wesentlich schneller verkündet werdens
daher ist der Oeeichsrat so schnell wic iiiöglichiüber den Einspruch zn
befragen (§51) ii,iid wenn er bi«schlies;t, keinen Einspruch zu erheben,
das Gesetz ohne Zeitverlust dein Reiihspräsidentcii vorzulegen (§ 54).
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§ 54 Vorlage an den Neichspräsidenten

Das federfiihrende Ministerium legt das verfassungsmäßig zustande
gekommene Gesetz dem Reichspräsidenten zur Vollziehung vor. Hierbei
wird in der Regel die vom Präsidenten des Reichstags eingehende Aus-
fertigung zugrunde gelegt; der Referent hat die Richtigkeit des vorgelegten
Wortlauts persönlich zu iiberwacheu, sie zu bescheinigen und nötigenfalls
die Verichtigung von Irrtiimern beim Präsident-en des Reichstags zu ers-
wirken. Zugleich erhält die Schriftleitung des Reichsgesetzblatts, um die
Drucklegung vorzuberisiteih möglichst einen Abdruck des Wortlautss dabei
ist der Name des Referenten für etwaige Riickfragen anzugeben.

Die vollzogene Ausfertigung leitet das Biiro des Reiclspräsidenteu nn-
uiittelbar an die Schriftleituug des Reichsgesetzblatts weiter.

Die Verfügung swiikd hiernach in» der Regel lauten:
»l» Auf einem Umlegebogen ist in Reinschrift zu schreiben:

Urschriftlich mit 1 Anlage

1. an das Biiro des Reichspräsideuten mit der Bitte, die anliegeude gegen-
gezeichnete Ausfertigung des verfassungsmäßig zustande gekommenen Ge-
setzes iiber dem Herrn Reichspräsidenten zur Vollziehung vorzulegen-.

Der Reichsrat hat am beschlossen, keinen Einspruch zu erheben ’:«’).

2. der Schriftleitung des Reichsgesetzblatts im Reichsmiuisterinm des Innern
zur Veröffentlichung des voiu Herrn ieichspräsideuten ausgefertigten
Gesetzes Abdruck des Gesetzes ist zur Vorbereitung des Druckes bereits
unmittelbar übersandt worden.

II. Das anliegende zweite Stück des Gesetzestextes ist sofort an die Schrift-
leitung des Reichsgesetzblatts zur Vorbereitung des Druckes zu iibersenden
mit dem Qermerk: Referent ist .....«

Wenn sich bei umfangreichen Gesetzen der Eingang der Ausfertignng
des Reichstagspräsideuten verzögert, so ist« der Druck nach dein vom
Ministerium festgestellten Wortlaut (§ 48) schon früher vorzubereiten und
später zu vergleichen

(

5 D Gegeuzeichnung

C
L
-

Zur Gegenzeichnung sind nur die Minister persönlich berufen. Ist der
Minister behindert, so ist der Reichskanzler oder ein anderer Minister
darum zu bitten. Inder Unterschrift kann, wenn es zweckmäßig erscheint,
die Vertretung ausgedrückt werden.

z. B. »Für den Reichsminister des Innern
Der Reichsminister der Justiz-«

I
J

---) Vgl. § 51 Abs· 1.
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Das Begleitsihreiben an das Büro des ieichspräsidenteu zeichnet nicht
der vertreteude Minister, sondern der vertretende Beamte des federführenden
Ministeriums ,
Wer vom Reichspräsideuteu mit der Wahrnehmung der Geschäfte eines

Reichsministers beauftragt ist, kann selbst gegenzeichnen.
Hat der Reichskanzler oder ein anderer Reichsminister neben dein feder-

führenden Minister die Gesetzesvorlage mitgezeichuet, so ist ihnen möglichst
auch die Ausfertigung zur Gegenzeichsniuig vorzulegen; zu diesemeecke
wird das Schreiben an das Vüro desReichspräsideuten über die mit-
zeichnenden Minister geleitet.

Abschnitt C. Besonderes für Verordnungen und
Ausführungsbeftimmungen

Zuständigkeit 56

Die zur Ausführimg der Reichsgesetze erforderlichen allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften erläszt, soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen,
die Reichsregierimg, nnd zwar in der Regel der zuständige Minister
Wenn die Ausführung der Reichsgesetze den Landesbehörden zusteht, ist
die Zustimmung des Reichsrats einzuholen (Artikel 77 der Reichsverfassnng).

Darüber hinaus kann die Reichsregierung im Rahmen der Reichs-
verfassung durch Reichsgesetz ermächtigt werden, auch Rechtsnormen durch
Verordnung zu erlassen. Auch dann handelt in der Regel der zuständige
Ministerfür die Reichsregierung (vgl. aber §58 Abs. 4, §60).

Für die Eisenbahn gelten die besonderen Bestinunungeu des Artikels 91
der Reichsverfassung
Wo nach früheren Reichsgesetzen der Bundesrat oder nach dem Uber-

gangsgesetze vom 4. März 1919 (Reichsgesetzbl. S. 285) der Staaten-
ausschuß für Verordnungen zuständig war, ist es jetzt nach Artikel 179
Abs. 2 der·Reichsverfassung die Reichsregierruig,« sie hat aber unter den
Voraussetzungen des Artikels 77 der Reichsverfassung die Zustimmung des
Reichsrats einzuholen

V
I
I

ubeksschrift § 57
Die leerschrift hat mit Rücksicht auf die eigene sachliche Zuständigkeit

der Reichsregierimg ))-«3erordnung« zu lau-ten. Die-früher allgemein
übliche Uberschrift »Vekanntniaclninge ist jetzt nur noch dann zu wählen,
wenn keine Verordnung der Reichsregiernng vorliegt, sondern z. V. auf
Grund gesetzlicher Ermächtigung ein abgeändertes Gesetz in neuer Fassung
lnskanntgemacht oder die Ratifikation eines bereits als Reichsgesetz ver-
kündeteu Staatsvertrags mitgeteilt wird.
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Auch wenn eine fiüher voiii Vuiidesiate (Staatenaiisschuß) erlasseiic,
als »Bekaniitmachung« veröffentlichte Verordnung jetzt geändert oder cr-
neiiert wird, geschieht dies unter dei Ilberschrift » Mrordniing«

. » · » « § 58 Eingangsforniel nnd Unterschrift

Die Eingaiigssorinel lautet: «
»Auf Grund des § (Aitikels) des Gesetzes über ..... voin

sReichsgesctzbl ....) wird hiermit verordiiet:«·

War die Zustimmung des Reichsrats erforderlich, so ist vor dem Worte
»veiordnet« einzufügen »iiach Zustimmung des ReichsiIatse War außer-
demnach besonderer gesetzlich er Vorschrift die Zustimmung oder Anhörung
eines Reichstagsausschnsse erforderlich«),so wird eingefügt: »nach Zu-
stimmung des Reichsrats iiud (Anhöriiiig) eines aus . Mitgliedern
bestehenden Reichstagsausschusses — oder: des Ausschusses (der Aus-
schüsse) des Reichstags für ........ «.

Die Unterschrift lautet in der Regel nicht »Die Reichsregierungcc sondern
»Dei Dreiclssiiiiiiister ...... « (vgl. §56 Abs. l).

Eriiiächtigt eiii Gesetz die Reichsregierung zuiii Erlaß von Rechtsiioriiieii
s§ 56 Abs. 2) und soll nach dem erkennbaren Willen des Gesetzgebers die
aiisdriickliche Zustimmung des Gesamtministeriuiiis erforderlich sein, so
ist folgende Eingaiigsforniel üblich

»Auf Giund des ....... verordnet die Reichsregieruiig:«

In diesem Falle soll außer dei Unteischrift des Fachiuiiiisters die des
Reichskanzlers eingeholt werden.
Wenn ausnahmsweise eine Verordnung mit der Unterschrift »Die Jus-ichs-

regierung« verkündet wird, sollen, abgesehen von Fällen besonderer Er-
mächtigung durch die Reichsregieriiiig, nur der Reichskanzler oder mit
ihm der zuständige oder alle PJieichsniinistcit zeichnen.

§59 Abkürzung-en

Bei Aue-fuhriingsvcioidniiiigen sind Abkiiizuiigeii in iveiteieiii Umfang
als bei Gesetzen (S ..2) zulässig.

d

 

Di)Aus oerfassungsrechtlichen und staatspolitischen Gründen ist es uiierwüiischt, in Gesetzen
zu bestimmen, daß die von der Reichsregierung zur Ausführung von Gesetzen zu erlassenden
Rechtsverordiiungen und Verwaltungsvvorschriften an die Zustimmung eines Ausschusses
des Reichstags oder einer andere-n Körperschaft (niit Ausnahme des Reichsrats — Artikel 71
lii7, 60 der Reichsverfassung —) gebunden seien· Die Reichsministerien sollen dies daher
in Gesetzentwürfcn nicht vorschlagen und solchen Anträgen im Reichsrat oderReichstag
eiitgegentreteii. lDagegeii ist es unbedenklich, nötigenfalls die A iihöruuglfolcher Stellen
gesetzlich vorzuschreiben und auch in der Verkünduiigsforniel zum Ausdruck zu bringen
(Kabiiiettsbeschlusz). "
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Vorlage ein die Neichgregierriiig § 60

Der ziistäiidige Minister legtedie Verordnung im Eiitwiirfe dein Gesamt-
ininisteriiiin vor, wenn sie von allgemeinpolitischer Bedeutung ist oder
wenn Meinungssveischiedenlieiten zwischen beteiligten Miiiifterii beste-lieu
Bei der Verkündung wird die Zustimmung des Gesariitmiiiisteriiims in
der Regel nicht ausgedrückt (§ 58 Abs-Z3.)

Reclstssverordiiiingeii, die der Zustimmung des Gesaintininisteriumss be-
diirfeii (§ 58 Abs4), sind ihm wie Gefeiesriorlagen stets zu unterbreiteu
Das Verfahren regelt sich mich §§si, 36

Vorlage an den Reich-rat § 61

Der Verordiiiiiigseiitwiirf wird dei·iiRe-ichsrat, wenn ei« zustiiniiieu muss
(§ 56 Abs. 1), mit folgendem Vegleitschreibeu vorgelegt:.

»An den Reichsrat

Dem Reich-srat beihre icli mich, den Entwurf einer Verordnung zur Ans-
fiihiuug des ...... mit dem· Ersuchen niii Zustimmung vorzulegenci

Inkrafttreten FGZ

Rechtvveioidiiniigen treteii,- wenn in ihnen nicht anderis beistimmt ist,
grundsätzlich iiiit dein auf die.Jerkiindung folgenden Tage in Kraft
(Geset3 vom 13 Oktober 1l)2-3, Reichsgesetzbll S 9i)9) Eine besondere
Vcliliibvorschiist darübeiiist nur bei- Abweichungen aufzunehmen

Vertretung SGZ

Ist der Minister verhindert, die Verordnung auszusertigen (§' 58), so
zeichnet — aiisier in den im§58 Abs. 4 bezeichneten zialleii —— in der
Regel der· znstäiidigeBeginn-; nicht ein anderer Minister

Verordnungen auf Grund des · ,
Artikels 48 der Neichsoerfasfnng §l)4.

Bei der Joirbereitung von sJeiiroidnuiigen nach Artikel 48 dei Reichsver-
fassung sind in allen Fällen der Reichsiniuister des Innern, das Btiro
des Eiteichspräsideiiten und die Reichskaiizliii zu beteiligen Der in dcir
Sache ziiständige Reichsiniuister legt den Entwurf dem Kabinett vor (§ (30).

Die Verordnung erhält die l·lbeikfchrift.:
«»Verordniiiiig des ·Reichspräfideiiten aiif Grund des Artikels 48 der Reichs-

verfassung über ..... « »

und wird iii dcir Regel eingeleitet wie folgt:
»Auf Grund des Artikels 48 Abs ««.-) der Oeichsverfassuiig wird zur Wieder-

herstellung der öffentlichen Sicherheit nnd Ordnung fiir das Reichsgebiet (oder«
das zn bezeichneiide engere Gebiet) veror«dnct: «
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Der in der Sache zuständige «)uuhs»rninifter zeichnet die Verordnung
gegen nnd leitet sie dem Renhssunnifte des Innern zu, der sie ebenfalls
IJegenzeichiu-«t, in wichtigen Fällen auch die Gegenzeulniung des Reichs-
kanzlers einholt und sie sodann dein Neubsprasidenten zur« Unterschrift
borleIJt
Der Reichsininister des ««quern veranlaßt auch die Verkündung der

Verordnung und teilt sie dein Reichstag mit.

«FSZ Einrichtung von Neichsbehörden

niorduuugui, durch die Nenhssbehordin errichtet oder aufgehoben
werden, erlant der siieichsprafident Auch der Geschaftsberiuh der ein-
zelnen Reichsniinistirwird, soweit eforderlnh, durch Verordnung des
«)ieiil)siprasideuten in den Grundzügen festgelegt Einzelne Änderungen in
dein Oefchaftsbereuhe können, wenn sie die Grundzüge nicht berühren,
nach Lnnvillignng der beteiligten FJIeuhsuiiiiifter, andernfalls auf Beschlus;
der «)ieichsregiernng voni Zienhstanzlir festgesetzt werden. Wenn zweifel-
haft ist, wer die Verordnung zu erlassen hat, ist das Eileichsininisteriuni
des Innern zu hdrUen «

Abschnitt D Veröffentlichung in den amtlichen Vlattern

«§66 Allgemeines

Gesetze müssen ini «lIenhsgefel»blatt verkündet werden («2.lrtitel 70 der
Reichsrwrfasfung) Zur Gulthkeit von Neihtsrnrordnungen genügt zwar
die Verkündung ini Reiihsniinisteiialblatt oder 5Piuhsanzeigir (Gefetz voin
ldg Oktober 1923, Reichsgesetzbl I S. 959), beis)eIwaltunIJsanordnnngen
auch die Veroffentlnhung in Amtsblättern der Ministerien, doch soll bei
der Auswahl nicht willkürllich, sondern möglichst nach den folgenden Gr-und
sätzen verfahren werden

S67 Verteilung des Stoffes

l Im Or eiihs g efel» blatt werden veröffentl icht:

Gesetzef
·l·)s) niit auswärtigen Mächten abgeschlossene, zu verbsfentlicheude Verträge

sowie Bekanutmaehuugen über die Ratifikation solcher Verträge-«I;
s..-) Reihtsverordnungeu (d h.·«Jerordnnngein die Rechtsnoriuen enthalten,

a lso materielles Recht sihaffen,) soweit nicht bestimmte Ausnahmen
zugelassen sind (§ 68),«

«« «d) Hat bei blossen Regierung. und Verwaltunginbkounneu keine Beschlußfassung der
gi«sI««tzgebei«iden Körperschaften nnd keineRIitifikation durch den«ireichspiasidenten stattgefunden,
so genügt die Veröffentlichung nach Ziffer ll oder lll.
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cl) andere Vorschriften nur dann, I«oinn ihre Neroffentichuna im R ich-T-
gesetzblatt gesetzl ich vorgeschIieben ist

lIl Im Reichsministerialblatt werden veröst«ntlic.ht:

a) allgemeine Aussfuhrungsbestnnmungen,
b) andere VerwaltungsamIrdnungen, wenn nicht die Berofentuhung

im Junchsscmzeige genügt;
(:) ErIIc«I«.I1nnigeIi und Entlassunaen von Reichsbeamten der Besoldungs-

grupveBBL- und darüber nnd der Leiter der höheIen, den obersten
s)Ieuhsibehorden unmittelbar unterstellten «)u«uhsbcho1den, andeIe EI-
nennungen und Entlassungen nur bei besonderem qIedurfmss

Hat ein Ministerium für alle oder einzelne Oachgebiete ein besonderes
Amtsblatt, so tritt dieses Insoweit an die Stelle des Reulvmnnsteual
blatts,« nur aus besonders zwingenden Gründen darf dann eine Vu-
offentluhmig daneben noch in dcs Reichsministerialblatt aufgenommene-
werden. Der Abdrml von Gesetzen im NeichvinIIusteIIalblatt ist un»ulassiq

"ljjl·I- Im Neichsa n«-e1g er werden veröffentlicht:

a) Verwaltunqscnwrdmcnaen, deren Veroffentliclnng im Retchsmunsteria
blatt oder Amtsblatt nicht erforderlich oder im Reichsanzeiger wirk-
samer ist;

b) Ernenuungen und Entlassungen von Reichsbeamten der Besoldungs-
quppen B 2 und darüber und der Leiter der höheren, den obersten
Reichsbehorden unmittelbar unterstellten JIeichsbehorden neben der
Veröffentlichung im Reichsministerialblatte,« andere Ernennungen und
Entlassungen nur bei besonderem Bedürfnis; »

e-) nach Bedarf wirtschaftliche Gesetze, Verordnmigen, Bekanutmachungen
usw., namentlich auf dem Gebiete des Geld-, Bank- und FiIiaiiztIIefens,
bei besonderem Bedürfnis auch nichtwirtscthftliche Gesetze usw.,
neben der Veröffentlichung an den unter I und II genannten Haupt-
stellen, aber grundsätzlich nicht vorher und möglichst mit lHinweis
auf die .IZaup-tstelle (vgl. §68 Abf. 2).

Besonderes fiir Nechtsverordnungen § Ob

III-n diese Einteilung durchzufül·)ren und alle Rechtsnormen, auch wenn
sie durch’cI«ordnung begründet werden, möglichst lückenlos in das Reichs-
gesetzblatt aufzunehmen, ohne dieses übermäßig zu belasten, sollen allge-
meine olussnhIIIiig.)lIestIm11111ngen von Nechtssvorfchriften getrennt erlassen
und gesondert veröffentlicht werden

PJIechtsverordnungen über den PostveIkehr können im Amtsblatt des
Reichspostmiuisteriunis, über Besoldungsangelegenheiten im Reichsbe-
soldmigsblatte, SRechts-verordnungen auf Grund des Artikells 48 der1Reichs-
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verfassung in der den Umständen entsprechenden Weise In«roIIi«ntlnht weiden
-((i)esetz vom 113 Oktober 1923, Reichsgesean l S. S.39). In anderen
Fälle-n soll nur aus besonderen Gründen und nur, wenn hieraus fIiI
die Offentlichteit keine Erschwerung zu ermatten ist, mit dem ?)«teiehs-
IIIinIIterium des Innern IdeIeinbaIt werden, das; eine Rechtsoeroidnung
nicht Im Reichsgesetzblatt, sondern im Reichssnunistercalblatt oder eenhss
anzeiger veröffentlicht wird,hier1ibe1 soll möglichst ein Hinweis in das
Reicpgesetzblatt aufgenommen werdenI. Soll die VeroIIentnhung im
slIeiIhssanoeiger nuI der Befehleunigung dienen, sosoll sie im Nenhsgeseh
blatt nachgeholt und dabei in einer ,I·uI5note auf Tag und OIt der ersten
Veioisentlnhung hingewiesen weiden

«FSQ Keine gesetzliche Bindung

Wo AussathngsbeItnnmungcn beröffentlicht weIden, ist grundsazlnh
nicht gesetzlich festzulegen Wenn solche gesetzlichen sIorsehristen noch be-
stehen,Ioll angestIebt werden, sie bei gegebener Gelegenheit aufzuheben

§ 70 Teilung des Neichggeseyblatts

Das Reichsgesetzblatt erscheint seit dem jl.. April Zl.922 in zwei Teilen.

Teil 11 enthält nur folgende Veröffentliehungen:

A. Internationale Übereinkommen u dgl. und vertragliche Abkommen
zwischen Reich und Ländern, auch soweit sie als Gesetz Innkiindet find

B- Veröffet·itlichImgen, die betreffen:
.1.. ReichshaushaltsgeselIe undOrtsklassenverzeiehuisse,
2. den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht,
Z. inne-re Angelegenheiten der Wehrtuaeht,
4. den Cisenbahnverkehr, den Schiffahrtsverkehr (-See- und Binnen-

schiffahrt) und die Verwaltung der Reichswasserstraßen,
5. Angelegenheiten der Kohlen- und Kaliwirtschaft und der Reichs-

wirtsehaftsstelleu aus dem Geschäftsbereiche des Reichswirtschafts-
Ininister-i1mis,

6. innere Angelegenheiten des Reichstags und des Reiehswirtschafts--
rats,

7 Angelegenheiten der Reichsbank und der Privatnotenbanten

Teill enthält alle übrigen Veröffentlichungen

H-) Übergangsvorsehrift
Solange die Entwickelung des Steuer-rechts nicht zu einem gewissen Abschluß gebracht

ist, können Stenerverordnungen, die Rechtsnormen enthalten, ohne besondere Vereinbarung
nnd ohne Hinweis im Reichsministerialblatt veröffentlicht werden
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Die Veröfertlichungen des Teiles 11 werden im Teilel nachrichtlich
mitgeteilt Außerdem wird am Jahresschlusse zu Teil 1 auch ein Inhalts-
verzeichnis von Teil 11 geliefert Das Sachverzeichuis zu Teil I erstreckt
sich mit auf den Inhalt des Teiles 1.1·.

Erscheinen des Neichsgesedblatt5- ' § 71

Das .teichsgesetzblatt erscheint in risgelisiiäßiger Folge wöchentlich ein-
mal mit dem Freitag als Ausgabetag Die druckreifen Vorlagen soll-en
möglichst bald, spätestens bis zum Sonnabend vorher, der Schristleitung
des Reichsgesetzblatts im Reichsministerinm des Innern zugehen Nur
ausnahmsweise können kleinere Beiträge noch am Montag mittag ange-
nommen werden.

Bei Häufung des Stoffes, namentlich Vor und nach Schluß von Reichs-
tagstaginkgen, erscheint auch am Dienstag eine Nummer; die Beiträge
sind bis zum vorangehendini Freitag einzuliefern.
In besonders dringenden Ansnahmefällen, namentlich wenn schwer-

wiegende politische Gründe keinen Aufschub bis zum nächsten Freitag
oder Dienstag zulassen, können auch Sondern-muntern ausgegeben werden.

Größere Beiträge (16 Druckfeiten oder mehr) werden möglichst iu
einer besonderen Nmnmer veröffentlicht Doch bleibt der Schriftleitung
das Recht, mit anderem Stoffe zu stillen.
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Anhang Gemeinsame Formblätter)

»Gemeinsame Formblätter a und b (siehe §18)

Beantwortung kleiner Anfragen

Der Reiche-minister des Innern Vernu, den

Eilt sehr-! Noch heute ab!
(Anschriftder zuständigen Landesregierunq)
 

Betrifft: Kleine Anfrage über

Anliegend beehre ich mich, Abdruck....... der von den Abgeordneten

,-«--·-«-- gestellten Anfrage Nr. iiber
"--.-- "

mit der Bitte um Mitteilung des Sacl)verhal-ts nnd Stellungnahme

zu iibersenden

Mit Rücksicht auf den Fristablauf wäre ich für Antwort bis-

zum dankbar.

2. Wiedervorzulegeu am pünktlich mit G. F.b.
G.F.a.
 

Der Neichsminifter des cInnern Berlin, den
Nr, ........

An

den Herrn Präsidenten des älteichstags (J» doppeln-r- einsicktigukig.)

Auf das Schreiben vom

Betrifftt Kleine Anfrage Ni« ................

, ds
Die Anfrage Nr. .............. d:r- Abgeordneten

..................................................... wird wie folgt beantwortet:

(-Oie Reichsregierung hat sich in der Angelegenheit mit der zu-
ständigen Landesregierung in Verbindung gesetzt Die Antwortist
noch nicht eingegangen Nach näherer Aufklärung werde ich mir-
gestatten, diefe Antwort zu ergänzen)

.G. F. b. (Jn Aktengröße herzustelleu.)



Gemeinsame-s Formblatt (.: (siehe §22)

Beantwortung von Neichstagsentschlieszungen
 

 

 

   

1 2 n 4

Lau- Schreiben des R »l» » » p , S
.- -« --—- · xe Ulii e desj- Lui Lin-F uni. - s - - -
lmdc Plkailchlkm y! »F n R ,k «[-)«’ « «I» [ Antwort der Reichsregierung

· . » - ! r. ier : etc Stac Ldrn-·« «· s. - "
Nr. des Reichstags ) J « ckwsu

G. F. a.

O Las-. 2.i. n-. g.


	Titelseite
	Inhaltsübersicht
	A. Verkehr mit Reichsrat, Reichswirtschaftsrat und Reichstag pp.
	1. Reichsrat
	2. Vorläufiger Reichswirtschaftsrat
	3. Reichstag

	B. Weg der Gesetzgebung
	1. Vorbereitung der Entwürfe
	2. Fassung der Entwürfe
	3. Vorlage der Entwürfe
	4. Gesetzentwürfe des Reichsrats und des Reichstags
	5. Einspruch des Reichsrats
	6. Ausfertigung der Gesetze und Vorbereitung ihrer Veröffentlichung

	C. Besonderes für Verordnungen und Ausführungsbestimmungen
	D. Veröffentlichung in den amtlichen Blättern
	Anhang (Gemeinsame Formblätter)



